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1. Ausgangslage

geschätzte

Wohnungszahl Summen
(tw. gerundet)

a) Aktuell im Bau 789

b)
Im Bau in den Neubaugebieten (Melm, Neubruch, 

Sommerfeld, Ruchheim NO)
25

c) Baulücken der alten Neubaugebiete von b) 228

d) Laufende Planverfahren 2287

3329

f) Wohnbauflächen im aktuellen FNP 1250

1250

4579

Zwischensumme

Aktuell erkennbare Wohnungsbaupotenziale
(Stand 06/2021)

Gesamtsumme Wohnungsbaupotenziale

Zwischensumme
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1. Ausgangslage

Süd Ludwigsquartier 830

Süd ehem. Pfalzwerke 316

West Kopernikus-Quartier (GAG) 170

Edigheim Im Zinkig 40

Oggersheim Heinrich-Pesch-Siedlung 500

Oggersheim Paracelsusstraße Süd 250

Oggersheim A.-Diesterweg-Straße (GAG) 84
Ruchheim

Mundenheim

Nordost (GAG)

Flurstraße

146

88

Aktuell laufende größere Planungen 

für Wohnungsbau
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2. Bisherige Meilensteine 

1) Beschluss des Stadtrates am 23.09.19 über einen flexiblen 

Anteil geförderten Wohnraums von durchschnittlich 25% bei 

neuem Baurecht für Wohnbaugebiete. 

2) Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zur Stärkung 

des geförderten Wohnungsbau zwischen Ministerin Ahnen 

und Oberbürgermeisterin Steinruck am 18.10.19

3) Einrichtung eines dezernatsübergreifenden Arbeitskreises im 

Jan. 2020 unter Federführung von 1-16.
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2. Bisherige Meilensteine 

4) Bisher erteilte Zuwendungsbescheide 

des Finanzministeriums RLP:

• August 2020: Zuwendung über 225.000 €

Oggersheim, Archäologie, Planung Paracelsusstraße

• Juni 2021: Zuwendung über 33.000 €

Forschung Fraunhofer Institut für City West

• Juni 2021: Zuwendung über 94.000 €

Wohnbedarfsanalyse mit HWG Lu

Zwischenergebnis: EXWOST-Förderprogramm läuft sehr gut.
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3. Monitoring öff. geförderter Wohnungsbau 
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Basis Stadtratsbeschluss vom 23.9.2019:

Flexible Förderquote von durchschnittlich 25% gefördertem 

Wohnraum für Projekte, die neues Baurecht benötigen.

Neues Baurecht erfolgt durch Bebauungsplan (Angebotsplan 

oder vorhabenbezogen), mit Aufstellungsbeschluss nach dem 

23.9.2019.

Nachfolgend eine Übersicht über Wohnungsbauprojekte im 

Hinblick auf den Anteil öff. geförderter Wohnraum.



3. Monitoring öff. geförderter Wohnungsbau 
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1) Die Berechnungen für den Indikator Wohnfläche werden noch erstellt.
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4. Neue Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs 
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1) Präsentation Bürgerforum 10.4.2019, W.raum. für 3450 Menschen, ergibt 3450 : 2 Ew 

pro Whg. = 1725 Whg.



4. Neue Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs 
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Bei einer entsprechenden Realisierung von Wohnungsbau im Quartier 

City West und der vollständigen Realisierung aller Potenziale, könnte 

eine Ausweisung von zusätzlichen Wohnbauflächen im neuen FNP auf 

ein geringes Maß reduziert werden !

Ausnahme bilden Flächen, die als Ersatz für diejenigen Wohnbau-

flächen dienen, die zwar im gültigen FNP vorhanden sind, aber nicht 

realisiert werden sollen.



4. Neue Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs 
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Neben der rein rechnerischen Bilanzierung (Zahl der Wohnungen 

und Wohnbauflächen) sollte der Blick auch auf unterschiedliche 

Wohnformen, also auf den qualitativen Aspekt, gerichtet werden.

Dies sind zum Beispiel Wohnungen in

Mehrfamilienhäusern mit unterschiedlicher Größe,

Ein- und Zweifamilienhäusern,

sog. Stadthäusern (z.B. Rheinufer Süd),

Geschäftshäusern,

Hochhäusern,

Studierendenappartements und

Senior*inneneinrichtungen,

die alle unterschiedliche Flächenbedarfe und Standortanfor-

derungen haben und deren Realisierung im jeweiligen räum-

lichen Kontext im Einzelfall planerisch abgewogen werden muss.


